
Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Alb III“ in Gammertingen-

Harthausen 

Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 31. Juli 2018 in öffentlicher Sitzung 

die Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Alb III" im Stadtteil Harthausen 

nach § 2 Abs. 1 BauGB, sowie die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

Ziele und Zweck der Planung: 

Es soll ein Gewerbegebiet (GE) entstehen. Insbesondere sollen mit diesem 

Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung oder 

Erweiterung lokaler Gewerbebetriebe geschaffen werden.  

Bebauungsplanunterlagen 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans umfasst folgende Unterlagen, die im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung vollständig ausgelegt werden: 

- Arbeitsplan (zeichnerischer Teil) zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb III“, 

Stand 11. Juli 2018 

- Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb III“, Stand 17. Juli 2018 

- Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb III“, Stand 20. Juli 2018 

- Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb III“, Stand 17. 

Juli 2018 

- Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Alb III“, Stand 

17. Juli 2018 

 
Gammertingen, 27. Februar 2019 

gez. Holger Jerg, Verbandsvorsitzender 

 


